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41. Jahrg

Aufrnfl
Die alliierte Militärbehörde übernimmt

den Oberbefehl im Lande.
Sie verlangt von allen den strengsten

Gehorsam . . . , .
Die Gesetze und Verordnungen , die bei

Beginn der Besetzungen in Kraft waren,
werden durch uns gewährleistet , soweit
sie unsere Rechte nicht beeinträchtigen und
unsere Sicherheit nicht gefährden.

Unter der Aufsicht und der Leitung der
Militärbehörden werden die öffentlichen
Verwaltungen aufgefordert , in Tätigkeit
zu bleiben.

Die Staats - und Kommunalbeamten
sind verpflichtet und angehalten , die ihnen
übertragenen Aemter gewissenhaft und in
ehrlicher Weise auszuüben ; die Gerichte
werden weiter Recht sprechen.

Die Einwohner haben sich jeder feind¬
seligen Handlung , sei es in Wort oder
Tat , gegenüber den alliierten Behörden
zu enthalten . .

Sie sind verpflichtet , den gesetzmäßig
auserlegten Requisitionen Folge zu leisten.

Jeder , der eines Verbrechens oder eines
Vergehens überführt wird , wird sofort
verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt,

Jedes Vergehen gegen die der Bevöl¬
kerung bekanntgegebenen Erlasse , sowie
jede Gehorsamsverweigerung werden streng
bestraft . .

Die Besetzung des Landes durch die
alliierten Armeen wird durch diesen Auf¬
trag festgelegt ; er bestimmt für jeden
seine Pflicht , die darin besteht, an der
Wiederaufnahme der örtlichen Verkehrs-
verhältniffe mit Tatkraft , Ruhe und Dis¬
ziplin mitzuwirken ; möge ein jeder sich
eifrig daran beteiligen.

Le Marechal de France,
Höchstkommandierender der AlliiertenArmeen.

Foch. __

Bekanntmachung an  die
Bevölkerung

1. Die vom deutschen Heere znrückgelasse-
nen Vorräte (Lebensmittel sowie Mate¬
rial jeder Art ) gehören ausschließlich
dem französischen Heere.

Es ist folglich streng verboten , irgend
etwas von genannten Vorräten , aus
welchem Grund es auch sei, ohne Ge¬
nehmigung der französischen Militärbe¬
hörde zu entwenden.

Die Bürgermeister sind für die auf
dem Gebiete ihrer Gemeinde begangenen
Plünderungen verantwortlich.

2. Jeder vom deutschen Heere an Gemein¬
den und Privatpersonen erfolgter Ver¬
kauf, wird bis auf weiteres als nichtig
erklärt.

Die Kommunalbehörden haben daher
Maßnahmen zu treffen , damit alle ge¬
plünderten Gegenstände zurückerstattet
werden , und die Einwohner der von
ihnen verwalteten Gemeinden in Kennt¬
nis zu setzen, daß jeder Plünderer dem
Kriegsgericht verfällt.
Hauptquartier . den 30. November 1918.

Der Oberbefehlshaberder Armee.

■ Polizei-Mrdmng.
Artikel 1.

Nachstehende Verordnung gilt für das Ge¬
biet der Armee. Sie ist in den Gemeinden
in Kraft, in denen sie angeschlagenist.

Artikel 2.
Die deutschen öffentlichen Beamten üben

das ihnen anvertruute Amt weiter aus . Sie
versichern die Verwaltung der besetzten Gebiete
unter der Leitung und der Kontrolle der fran¬
zösischen Militärbehörden.

Aufenthalts-Erklärung.
Artikel 3.

Jede Person über 12 (zwölf) Jahre , die sich
nach dem 1. August 1914 im Armeegebiete
niedergelassen hat. oder die nicht gewöhnlich
in demselben wohnhaft ist, hat innerhalb 2 Ta¬
gen (1) nach dem Anschlag dieser Verordnung
mit Legitimationspapierenund allen Urkunden,

die ihren Aufenthalt in der Gemeinde recht-
fertigen, persönlich aus dem Bürgermeisteramt
zu erscheinen.4 1 Artikel 4.

Innerhalb 5 Tagen (1) nach Anschlag die-
ser Verordnung haben die mehr als 12 Jahre
alten Einwohner, die vor dem 1. August 1914
in dem Armeegebiel ansässig waren, eine Aus-
enthaltserkläruug für sich, ihre Kinder, ihre
Dienstboten, ihre Verwandten und alle anderen
Personen, die mit ihnen unter demselben Dache
wohnen, bei dem Bürgermeisteramt abzugeben.

Artikel 5.
Jede Person über 12 Jahre muß ecke Le-

gitimationskarte haben. Die von der Mitttär-
behörde bescheinigte Unterschrift des Bürger-
meisters wird auf die Legitimationskarten oder
Aufenthaltserlaubnisse, die bereits im Besitze
der Einwohner wären, beigefügt, und zwar nach
Feststellung ihrer Identität und Anerkennung
ihrer Eigenschaft als Einwohner der Gemeinde.

Diejenigen, die keine Legitimationskarten
besitzen, haben die nötigen Auskünfte zu er-
teilen, damit ihnen eine solche in kürzester Frist
ausaefertigt werden kann . , , „ , .

Die Unterschrift der Militärbehörde wird
nur nach vorheriger Untersuchung gegeben.

Artikel 6.
Das Verzeichnis der Personen, die ihre

Ausenthaltserklärung abgegeben haben, wird
nötigenfalls von d :m Bürgermeister unter sei-
ner Verantwortung oeroollständigt und der
Militärbehörde zur Verfügung gestellt.

Artikel 7.
Einwohner, die persönlich oder durch Ge¬

rüchte Kenntnis hätten:
1. daß Leute den Vorschriften der Artikel 3

und 4 nicht nachgckommen seien,
2. von versteckten, verwundeten oder kranken

Militärpersonen, die in dem Armeegebiet
zurückgeblieben wären, haben solche sofort
bei der Militärbehörde anzuzeigen.

Verkehr.
Artikel 8.

Ntemarrd darf das Armeegebiet betreten
oder verlassen ohne Erlaubnis des die Armee
kommandierenden Generals.

Artikel 9.
atInnerhalb der  G e m e i n d e ist der

Verkehr zu Fuß frei von 6 Uhr bis 20 Uhr.
Er ist abseits der Straßen untersagt, wenn
es sich nicht um landwirtschaftliche Arbeiten
handelt. . ^

b) Außerhalb der Gemeinde  darf
niemand ohne schriftliche Erlaubnis verkehren.
Um am Tage zu Fuß , mit Fahr¬

rad . zu Pferd , mit Pferd ewag en
verkehren zu dürfen, muß jedermann mit einem
von der Orts-Militärbehörde ausgefertigten
Begleitschein versehen sein.

Um per Eisenbahn , im Auto-
mobil , mit Motorrad  zu verkehren, ist
eine spezielle Erlaubnis von dem die Armee
kommandierenden General einzuholen.

> Artikel 10.
Nachts ist jeder Verkehr  grundsätzlich

zwischen 20 Uhr und 6 Uhr untersagt. Jedoch
können diese Stunden den Notwendigkeiten
der wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend,
von der Orts -Militärbehörde auf Antrag der
Kummunalbehörde abgeändert werden.

Die öffentliche Zeit ist die französische Zeit.
Versammlungen.

Artikel 11.
Jede Anhäufung ist verboten.

Artikel 12.
Keine Vereinigung, keine Vorstellung, kei¬

ne Versammlung irgend welcher Art darf ohne
Erlaubnis der Orts-Militärbehörde und ohne
vorherige Vorlegung und beglaubigte Annah.

>me durch dieselbe des Prgramms stattftnden.
Presse.

Artikel 13.
Keine Zeitung, kein Buch, keine Broschüre

kein Plakat , keine Zeichnung, keine Notiz
darf gedruckt, veröfientlicht oder verteilt werden
ohne Erlaubnis des die Armee oder den Ar¬
meekorps kommandierenden Generals. Ein

!Exemplar jeder Druckschrift dieser Art muß
der Behörde, welche die Erlaubnis zut Verö¬
ffentlichung erteilt hat, übergeben werden.

Artikel 14.
Nur die mit einer schriftlichen Erlaubnis

der Orts -Militärbehörde versehenen Personen
!dürfen an öffentlichen und Prioatplätzen den
>Hausierer, und Zeitungsträgerberuf mit Bü-
chern, Zeitungen. Broschüren, Zeichnungen
und Notizen ausüben.

Diese Erlaubnis kann zu jeder Zeit zu-
>rückgezogen werden.

Artikel IS.
Jeder , der mündlich oder schriftlich falsche

Nachrichten oder solche, welche die öffentliche
Ordnung stören könnten , verbreitet, wird
strengstens bestraft.

Post-, Telegraph- nnd Telefonweseu.
Artikel 16.

Bis auf Weiteres müssen alle Briese, Kor-
respondenzen, Botschaften, Telegramme auf dem
Bürgermeisteramt abgegeben werden ; in gro¬
ßen Städten an den von dem Platzkomman-
ten bezeichnten Orten, um der Militärbehörde
übergeben zn werden.

Die Beförderung von Briefen oder Bot¬
schaften durch Privat - oder Militärpersonen
ist strengstens untersagt.

Artikel 17.
Der Gebrauch des Telefons ist 'untersagt,

ausgenommen mit specteller Erlaubnis des die
Armee kommandierenden Generals für die
Bedürfniffe der Zioiloerwaltung oder auf
Grund der Notwendigkeit der wirtschaftlichen
Verhältnisse.

Artikel 18.
Alle Telefon- und Telegrafenanlagen, un¬

terirdische und oberirdische, drahtlose Telegra¬
fie, unterirdische Leickngen und Kanalisationen,
die nicht dem öffentlichen Telegrafen- und Te-
lesondienst der Zioiloerwaltung unterstehen,
sind anzumelden. Alle vorhandenen Apparate
müssen der Orts -Militärbehörde innerhalb 3
Tagen nach Anschlag dieser Verordnung üder-
geben werden.

Brtestaube«.
Artikel 19.

Die Besitzer von Brieftauben haben sofort
ihren Schlag der Militärbehörde zu melden
und ein Verzeichnis mit Beschreibung der
Tauben zu übergeben. Die Taich.nschläge
müssen Tag und Nacht offen kleiden. Die
Tauben dürfen nicht in einem Käsig oder in
einem geschlossenen Verwahr gehalten werden.

Fortführung von lebenden Brieftauben
oder gewöhnlichen,Tauben ist untersagt. Heim¬
liche Taubenschläge oder Tauben -Depots müf-
fen angezeigt werden.

Waffen- und Munition.
Artikel 20.

Der Verkauf und das Tragen von Waf¬
fen und Munition find untersagt. Die Kriegs¬
waffen (Gewehre, Revolver, Maschinengewehre,
Granaten usw ). die Jagdwaffen , die scharfen
Waffen, die Waffen aus Sammlungen und
die Munition müssen der Militärbehörde in¬
nerhalb 2 Tagen nach Anschlag dieser Ver¬
ordnung übergeben werden. Jede Person, die
direkr oder durch Hörensagen das Bestehen
von Depots von Waffen, Munition , militäri¬
schen Ausrüstungsstücken oder Material kennt,
muß dies sofort bei der Orts -Militärbehörde
zur Meldung bringen.

' Requisitionen.
Artikel 21.

Die Requisitionen werden den französischen
Gesetzen gemäß ausgeführt . Die strengsten
Strafen werden gegen alle Personen ausge
sprachen, welche versuchen würden, sich jeder
Requisition von Gegenständen und von Dien
sten. zu entziehen.
Schnaps-, Alkohol-, Schankwirtschaften.

Artikel 22.
Verkauf » Beförderung und Angebot von

Schn aps oder geistigen Getränken sind unter
sagt. Dieses Verbot betrifft sowohl die Ge-
tränkhändler als die Privatleute.

Es wird keine Erlaubnis erteilt, neue
Schankwirtschaften zu eröffnen.

In diesem Verbot sind nicht eingeschloffen
die für Apotheken, Krankenhäuser und zu ge-
werblichen Zwecken bestimmten Alkohole.

Artikel 23.
Der Zutritt zu den Schankwirtschaften,

Cafes und Restaurationen ist der Zivilbevöl¬
kerung untersagt von 20 Uhr ab bis 8 Uhr.

Die Militärpersonen jeden Dienstgrades
können diese Anstalten an nachstehenden Stun¬
den besuchen: Don 10,30 bis 13 Uhr und
von 17 bis 20 Uhr.

Verschiedenes.
Artikel 24.

Alle Zivilisten haben bei jeder Gelegenheit
und an jedem Orte gegenüber den Offizieren
der französischen und alliierten Armeen eine
achtungsvolle Haltung anzunehmen. Die Poli¬
zeidiener und die Agenten der öffentlichen Ge¬
walt, sowie die Eisenbahnbeamten und Förster
haben die Offiziere zu grüßen.'

Artikel 25.
Das Tragen und der Gebrauch von photo¬

graphischen Apparaten ist ohne schriftliche Er¬
laubnis der Ortspolizeibehörde untersagt,

Artikel 28.
Das Läuten der Glocken und der Gebrauch

von Huppen, Sirenen , werden von der Orts¬
militärbehörde geregelt.

Artikel 27.
Der örtlichen Militärbehörde sind zu melden:

Niederlagen von Akten oder zurückgelaffenen
Dokumenten, die Brunnen oder Bornen , die
verseucht sind, und im allgemeinen alle Tat¬
sachen, deren Anzeige für die gute Ordnung
und die gute Verwaltung des Landes von
Nutzen ist.

Jeder , der überführt wird, das Vorhanden¬
sein einer Tatsache, welche er den Militärbe¬
hörde hätte anzeigen müssen, verschwiegen zu
haben, wird strengstens' bestraft.

Artikel 28.
Ohne Rücksicht auf alle Maßnahmen , welche

später getroffen werden können (Festsetzung von
Höchstpreisen uiw.) sind die Preise aller zum
Verkauf ausgestellten Waren sichtbar anzuzei.
gen und zwar in Franken und in Mark , je
nach der an dem Bürgermeisteramt angeschla¬
genen Wertrechnung.

Strafe».
Artikel 29.

Bei Mutmaßung eines Verbrechens oder
Vergehens, namentlich gegen die Sicherheit des
Heeres, wird der Urheber der Uebertretung ver-
haftet und vor ein Kriegsgericht gestellt. Die
Ortsmilitärbehörde ist befähigt, Strafen bis zu
einem Jahre Zuchthaus und 1000 Franken
Geldstrafe, Ausweisung des Uebertreters,
Schließung der Handels- und Gewerbehäuser
zu verhängen.

Berufung  kann innerhalb 48 Stunden
nach Bekanntgabe der Strafe , bei der Mili¬
tärbehörde, die letztere verhängt hat, eingelegt
werden.

Die Ortsmilitärbehörde ist befugt, sämtliche
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Durchführung
obiger Bestimmungen geeignet erscheinen.

Artikel 30.
Vorliegende Verordnung tritt sofort nach

ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Den 1. Dezember 1918.

Der kommandiereude General der Armee.
Anmerkung:  Unter Ortsmilitärbehörde

ist zu verstehen: Die kommandierenden Ge-
nerale, die Divisionskommandeure, die Stadt-
Kommandanturen, die Orrskommandanturen,
die Kommandanturen und Etappenkomman-
danturen.

In größeren Städten kann der Platzkom¬
mandant die für die Aufenthaltserklärungen
festgesetzten Fristen verlängern, wenn dies not¬
wendig ist, um die Namenseintragungen am
Bürgermeisteramt auszuführen.

Mit Genehmigung der Orts -Militärbehörde
werden folgende Zusätze zur Polizei-Verord¬
nung vom 1. Dezember 1918 veröffentlicht.

Sämtliche Fristen beginnen in der Nacht
vom 16. zum 17. Dezember 1918 um 12 Uhr.

Zu Artikel  3 : Meldungen bis 18. De-
zember Abends auf dem Bürgermeisteramt
Zimmer 7.

Zu Artikel  4 : Aufenthaltserklärungen
find von den Haushaltungsvorständrn oder
deren Beaufttagten im Ralhause Zimmer 1
abzugeben und zwar:
am 17. Dezember von den Einwohnern der

Bahnhofstraße. Steinstraße,
Grabenstraße, Hintergaffe,
Amtsstraße, Spätestr ., Bach¬
gaffe, Schloßstr.. Mauerstr.

am 18. Dezember von den Einwohnern der
Windenerstr ., Feldst., Mit-
teckfad, Obernhoferstr., Höfe
und Koppelheck.

am 19. Dezembrr von den Einwohnern der
Schulstr., Mühlstr ., Höm-
bergerstr., Ackerweg, Bon-
gertstr., Kaltbachstr. Oberste.,

am 20. Dezember von den Einwohnern der
Lahnstr., Kettendrückstr.,
Kirchstr., Brückengaffe, Rö-
merstr., Emferstr.

Anmeldungen durch Jugendliche werden
nicht angenommen.

Zu Artikel 5:  Im Besitze der Ein¬
wohner befindliche Reisepässe und Personal¬
ausweise find bis 18. Dezember aus dem Rat-
Hause, Zimmer 1 (Sitzungssaal) zuur Beschei-
nigung durch die Militärbehörde abzugeben.

Die übrigen Legitimationskarten werden
diesseits schnellstens ausgefrrttgt. Ausgebeter-
min wird noch bekannt gegeben. Es empfiehlt
sich, vorhandene unaufgezogenePhotographien
bis zum 18. Dezember im Zimmer 1 (Sitzungs-
saal) abzugeben.



Zu Artikel 8:  Eingehend begründete
Anträge sind aus dem Rathause abzugeben.

Zu Artikel 9 : Anträge auf Erteilung
der schriftlichen Berkehrserlaubnis und der Be-
gleitscheine werden aus dem Rathaus Zimmer
Nr. 4 täglich bis mittags 12 Uhr entgegenge-
nommen.

Zu Artikel 16:  Zufatz -Bestimmungen
folgen.

Zu Artikel 17 und 18:  Anträge auf
Beibehaltung des Telefons sind schriftlich unter
eingehender Begründung bis zum 18. Dczem-
der der Ortsmilitärbehörde durch das Bürger¬
meisteramt einzureichen.

Zu Artikel  20 : Waffen und Munition
sind im Rathause Zimmer Nr . 5 bis 18. De¬
zember Mittags abzugeben. Die abzuliefernden
Gegenstände sind mit gut befestigtem Namens-
schild des Besitzers zu versehen.

Zu Artikel 22:  Absatz 1 bezieht sich
nicht aus Bier und Wein.

Zu Artikel 26:  Läuten der Glocken —
Polizeigeläut , Kirchengeläut, Brandsignale —
erfolgt in der üblichen Weise weiter.

Das Büro der Ortsmilitäcbehörde befindet
sich im Kurhause. Emserstraße 23. 1. Türe
rechts. Dicnstftunden%10—%H Uhr vormit-
atgs. Alle Eingaben an die Ortsmilitärbehörde
sind auf dem Bürgermeisteramte anzubringen,
ebenso ist Auskunft auf dcm Bürgermeisteramt
zu erfragen.

Nassau , den 15. Dezember 1918.
Die Polizei -Verwaltung:

Hasenclever.

Befehl
Keine Requisition darf durch die Stadt¬

verwaltung Nassau angenommen werden,
sofern sie nicht durch' den General der Di¬
vision oder dessen Chef des Stabes unter- :
zeichnet ist.

Nassau,  den 14. Dezember 1918.
Der Chef des Stabes : ,

Cdt. Rochas.
Veröffentlicht.
Nassau,  den 14. Dezember 1918.

Der Bürgermeister:
H asenclever.

Verlängerung des Waffen¬
stillstandes

— Trier , 13. Dezember. Der Waffenstill. -
standsoertrag wurde heute bis zum 17. Januar j
1919 verlängert. Diese Verlängerung wird !
vorbehaltlich der Zustimmung der alliierten
Regierungen bis zum Abfchluf; des Prälimi¬
narfriedens ausgedehnt werden. Das Oberkom¬
mando behält sich vor, die neutrale Zone auf
dem rechten Rheinufer nördlich des Kölner
Brückenkopfes bis zur holländischen Grenze zu
besetzen.

Zu Beginn der Sitzung teilte Morschall Foch
im Namen der amerikanischen Lebensmittel¬
kontrolleurs Hoove mit, daß die in Deutsch¬
land liegenden 2,5 Millionen Tonnen Schiffs-
raum unter die Kontrolle der Alliierten zur
Versorgung Deutschlands zur Verfügung ge-
stellt werden müssen, wobei Me Schiffe selbst¬
verständlich deutsches Eigentum verbleiben und
mit deutscher Besatzung versehen werden kön¬
nen. Diese Versorgung von Lebensmitteln
wird von zwei Kommissionen geregelt werten,
eine, welche die Lebensmittel aufkauft, hot ihren
Sitz in Paris , während -die mit der Verteilung
dem Transport beauftragte ihren Sitz in Lon-
don hat.

provinzielle Nachrichten.
V Nassau , 15. Dezbr. DI? Waffen ab¬

liefern ! Es kann nicht eindringlich gemahnt
werden : Liefert sofort alle Schuß-, Hieb- und
Stichwaffen, sowie Patronen auf dem Rat-
hause ab . Werden noch Waffen von der Be.
satzung oorgefunden. kann es verhängnisvolle
und furchtbare Folgen haben ; wie Zerstörung
der betreffenden Häuser, Auferlegung sehr hoher
Kriegssteuern usw. Die Eltern besonders
wachen über die Kinder, daß dieselben keine
Munition in Händen haben. Also nochmals
alles restlos abliefern. / Siehe auch Inserat .)

*,* Nassau , 16, Dez. Wir möchten das
Publikum an dieser Stelle noch einmal war-
nen, gegen die Besatzung keine Unbesonnen-
heit vorzunehmen, denn ein solches Verhalten
würde der Stadt oder dem Dorfe teuer zu
stehen kommen und müßte die ganze Gemein-
de und deren Bewohner schwer büßen. Ein
jeder trage die ouferlegten Bedingungen mit
ruhiger Würde und befolge sie; nur dadurch
ist man in der Lage, sich und seine Mitbür¬
ger vor empfindlichenSchaden zu bewahren.

— Für den Wcihnachtspaketverkehr.
Zur glatten Abwicklung des Päckereioerkchrs
während der Weihnachtszeit treten für die
Zeit vom 16. bis 24. Dezember die nächste-
henden Beschränkungen ein: a) Zur Beför-
derung unter Wertangabe bis 100 Mk . und
über 100 Mk . werden von Privatpersonen
nur solche Pakete angenommen, die. abgesehen
von den den Inhalt betreffenden Mitteilungen
ausschließlich bares Geld oder Wertpapiere,
Urkunden Gold , Silber . Edelsteine oder daraus
gefertigte Gegenstände enthalten. Pakete mit
anderem Inhalt sind während der angegebe¬
nen Zeit von der Versendung unter Wertan¬
gabe ausgeschlossen, b) Das Verlangen der
Eilbestellung ist für die bezeichneten Tage bei
gewöhnlichen Paketen , die von Privatpersonen
herrühren, nicht zuzulassen, c) Zur Beförde-
rung als „dringend" werden während der
angegebenen Zeit Pakete von Privatpersonen

nicht angenommen. Es empfiehlt sich, die
Weihnachtspakete frühzeitig auszuliefern. Die
frühzeitige Auflieferung ist bei den gegenwär¬
tigen schwierigen Derkehrsverhältnissenzur Ei-
cherung der pünktlichen Ueberkunst der Sen¬
dungen und zur Hintanhaltung von Betriebs-
stvckungen ganz besonders notwendig.

Ablieferung sämtlicher 5chutz-
pp. Waffen.

Zur Vermeidung von Zwischenfällen bei
der demnächstigen feindlichen Besatzung ersuche
ich sämtliche Waffen — Schuß-, Hieb- und
Stichwaffen bei den zuständigen Bürgermeister¬
ämtern gegen Empfangsbescheinigung sofort
abzugebcn. Die einzelnen Waffen müssen mit
Namensschildern versehen werden.

Bei dieser Gelegenheit weise ich darauf hin
beim Eintreffen der feindlichen Besatzung kei¬
nesfalls zu schießen oder von den Truppen
zueückgelassene Leuchtraketen zu entzünden
Durch einen derartigen Unfug können für die
betreffenden Gemeinden unabsehbare Folgen
entstehen. Selbst das an sich harmlose Schie-
ßen mit Kinderpistolen muß unter allen Um¬
ständen unterbleiben.

Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß
von unseren Truppen Artillerliemunition,
Handgranaten und dergl. in den Gemeinden
möglicherweise zurückgelassen oder weggeworfen
worden sind. Wo solche Munition festgestellt
wird , ist mir telegraphisch oder telefonisch An-
zeige zu machen damit ich das Erforderliche
oeranlaffen kann.

Diez , den 12. Dezember 1918.
Der Landrat:

Thon.
Wird veröffentlicht.
Nassau , den 14. Dezember 1918.

* Der Bürgermeister:
Hasenclever.

Bergn - Scheuern , den 14. Dezember 1918.
Der Bürgermeister:

Nau.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung des Vorsitzenden der

amerikanischen Brückenkopf-Kommtsston und
auf Beschluß der interallierten Kommission
sind in der Nacht vom 14. zum 15. Dezember !
Mitternachts olle Uhren auf die westeuropäische,
Zeit, das heißt um 1 Stunde zurück ztl stellen.

Nassau , den 14. Dezember 1918.
Der Bürgermeister:

Hasenclever.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner, welche Christbäum-

chen aus dem hiesigen Stadwalde wünschen, j
wollen dies bis zum 17. d. Mts ., mittags 12

; Uhr, msiteilen.
Nassau , 14. Dezember 1918.

Der Bürgermeister : j
Hafencleoer.

Freibank
Dienstag Nachmittag von 2 Uhr an wird

; Pferdefleischverkauft. Preis 1 Ji  das Pfund.
Nassau . 15. Dez. 1918.

Der Bürgermeister:
Hasenclever.

Bekanntmachung.
Alle Rechnungen über Lieserunaen infolge

: der Besatzung sind stets sofort,  spätestens cm
nächsten Tage, hierher einzusenden.

Nassau , 15. Dez. 1918.
Der Bürgermeister:

H a s e n c l ev er.

Bekanntmachung.
Die Onsmilitärbehörde hat folgenden Geld-

i Kurs bekanntgegeben:
1 Frank - 1,40 Mk.

Nassau , 16. Dez. 1918.
Ber Bürgermeister:

Hafencleoer.

BeÄlltMlllhllllg.
Die Stadtkasse ist von Dienstag , den 17. j

bis Freitag , den 27. Dezemb.'r, geschloffen, j
Dringende Zahlungen können auf das Konto !
der Stadt bei der Landesbank oder auf Ge¬
schäftskonto Nr. 12544 Frankfurt a. M . ge-
testet werden.

Nassau , 14. Dezember 1918.
Der Magistrat:

Hasenclever.

Nachrichten des Nnegswirt-
jchastsamtes der Stadt Nassau.

Zucker.
Gegen Nummerabschnitt 2 der

Zuckerkarte können in sämtlichen
Kolonialwarengeschäften 750 Gramm
Zucker oder Kandis entnommen
werden.

SiiiäoHHiluini
Wwaggonbaufiichen wir noch
8Schreiner od.Wagner

Elisenhütte Nassau.

Äri

Ilse Friedrich
Fritz Poppe

Verlobte

Wiesbaden , Bismarksring 12 Scheuern b. Nassau

Dezember 1918

kr

Bekanntmachung.
Nach einer gestern eingelaufenen Ver¬

ordnung wird den Familien der Mann¬
schaften, denen für die 2. Hälfte des Mo¬
nats November Familienunterstlltzung zu- !
stand, diese bis zum 31. Dezember 1918
ohne Rücksicht auf die Fortdauer der Be¬
dürftigkeit weitergewährt. Den Familien
der Mannschaften, die sich nach dem 30.
November 1918 noch bei den Truppen be¬
funden haben und dies durch Bescheini¬
gungen der für die Entlassung zuständigen
Stellen Nachweisen, wird die Familien¬
unterstützung über den 31. Dezember hin¬
aus weitergewährt. Sie erhalten die Fa¬
milienunterstützung bis zur Entlassung
und außerdem noch zwei Halbmonatsraten j
als außerordentliche Unterstützung. Der
Tag der Zahlung wird denmächst bekannt
gemacht.

Nassau,  den 16. Dezember 1918.
Stadtkaffe.

OQOÖÖ&OOÖOOOOOO
Welch edle Wohltäter

würden einem armen Familienvater mit Frau
und vier Kindern im Alter von 3, 6, 13 und
14 Jahren eine Unterstützung um Christkinds
Willen zukommen lassen. Derselbe ist schon
über 4 Jahre krank und bettlägerig an tube:-
kulösem Lungen, und Nierenleiden, sowie an
Magen » und Darmgeschwüren, außerdem ist
er an den Beinen gelähmt. Seine Frau ist
durch eine schwere Operation kränklich und
bettlägerig. Durch die Krankheit ist Not und
Elend über die Familie hereingebrochen und
eine große Schuldenlast drückt dieselbe zu
Boden. Gotl oergelts. Wohltätige Men-
fchen wollen sich wenden an
Invalide Peter Pfaffvausen in Wittgert,

Post Selters (Unterwestcrwald)

Aus dem Felde
zurück!

Dr. med. H. Jiisgen.
Spezialazt für Magens , Darm - und

Stoffwechselkranke.
Koblenz, Schloßstrasse 51 pat.
Sprechstunden von 9—11, 3—5 Uhr,

Sonntags von 9—11 Uhr.
Fernsprecher Nr . 203 . ,

Zum 1. Januar wird eine

Wohnung 1
von 3 Zimmern , Küche und Zube.
hör von kinderlosem Ehepaar ge¬
sucht. Angebote mit Preisangabe
unter . Wohnung " durch die Ge¬

schäftsstelle des Blattes.

Eö(3 G3@GD OD®GD El Gül©DD ElS 0

Visitkarten
in einfacher nnd moderner Ausführung

i fertigt an

Meine Sprechstunde beginnt
von jetzt an Morgens 7 Uhr.

Dr. Än thes.
Meine Sprechstunden halte

ich von jetzt an von 8 bis 12
und 1 bis 2 Uhr.

Dr. med . Abee.
ilalillora Zahnpasta

in Tuben.
Ausgezeichnetes Mittel zur Erhaltung der Zähn«

Erhältlich bei
I . W . Kühn, Nassau.

Jüngerer Arbeiter sofort gesucht.
Albert Rosenthal , Nassau.

Erd- iit!l BctonordcitcT
gesucht.

Baugeschäft Schrupp.
—- —-— -. ..

©00000000000006
Habe einige

ZuWase ii. Lö«m
zu verkaufen.

Eugen Neumann, Rassm. l
00S000000800GM,

Wer gräbt einen

SM«
gegen gute Bezahlung um.

S . Hofmonn.
Ein schwarzer Filzhut am Sonntag in dr

Gastwirtschaft Leicher vertauscht worden, fe
wird gebeten, denselben dort wieder abzugebe».

Wagenfett |I
in Eimern zu 10 Kilo, zu haben bei

Ehr . Balzer , Nassau.

Schwarzes Stopfgarn
gegen Bezugsschein, per Karte 14 sowie

schwarzes Stickgarn,
20 Gramm abgeteilt, hat abzugeben

Albert Rosenthal , Nassau.

Ein Posten

Damenblusen
in dunklen Farben aus prima Stoffen preis,
wert abzugeben.

M. Goldschmidr, Nassau.
Pll. Pvttland-Zeinenl~

erhalten.
Ehr . Balzer,

Baumaterialienhnndlung.
Ein braver, fleißiger Junge kann unter

günstigen Bedingungen die Bäckerei und Kon-
ditorei erlernen.

Aug . Hermani.

Große Auswahl in:

Hackmaschinen, Messer
sä*  und Gabeln . ~2üV

Alb . Roseathal , Nassau.

Buchdruckerei Heiur. Müller.
fö)lZlZUZ[5JGg0 (n]|ä]0 @ [5][äJ ja]£5]

Strahleu -Stärke
„Schneewittchen"

Kein Ersitz!
Für Kragen und Manschetten.

Paket etwa 50 Gramm 1,45 Mk . bei
I . W . Kuhn, Nassau.

Stopfgarn .,
schwarz, gelb und weiß, hat abzugeben

Alb . Rosenthal . Nassau.

MemM'5"Sternfeibc
in allen Farben angekommen.

Alb . Roseathal . Nassau.

Alte?¥ze
werden wie neu, modern und billigst umge-

arbeitet bei

M. Goldschlllidt, Nllssllst.
Gottesdienstordnung.
Evangl. Kirche Nassau.

Mittwoch Abend 6% Uhr : Betstunde. He
Pfarrer Moser.
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